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Datum: 27.10.2014 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich II 

Fachgebiet Tiefbau 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Bürgermeisterberatung 27.10.2014 nicht öffentlich   

Finanzausschuss 06.11.2014 öffentlich   

Stadtrat 18.11.2014 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen Ausbau Julius-Fucik-Straße 1. BA 

(Heinrichstraße-Lindenstraße) 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 02.07.2014 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

keine 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Geschäftsbereich II 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung  überplanmäßiger Auszahlungen  

i. H. v.  550.000 EUR für die Maßnahme „Ausbau Julius-Fucik-Straße von Heinrichstraße bis Lindenstraße“. 

 

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 
 

Bis jetzt konnte für den Ausbau der Bergstraße kein Baurecht erreicht werden. Grund hierfür ist die fehlende 

Genehmigung einer Anliegerin zur Inanspruchnahme Ihres Grundstückes. Ursächlich hierfür ist eine 

befürchtete Beeinträchtigung des angrenzenden Wohnhauses. Für die Klärung sind noch zusätzliche 

Baugrunduntersuchungen und statische Betrachtung erforderlich. 

Die Planung für die Julius-Fucik- Straße (Inv. 18-0000041) ist unterdessen soweit fortgeschritten, dass die 

Ausschreibung im Jahr 2014 erfolgen kann. Aus diesem Grund sollen die im Jahr 2014 für die Julius-Fucik- 

Straße geplanten Mittel erhöht werden. Die Mittel für die Bergstraße werden im Jahr 2015 neu eingeordnet und 

die in 2015 geplanten Mittel für die Julius-Fucik- Straße entsprechend gekürzt. 

Die im Jahr 2014 im Sanierungsgebiet „Schloßberg“ bewilligten und  noch in diesem Jahr abzurufenden 

Finanzhilfen waren unteranderem für die Refinanzierung der Maßnahmen „Ausbau Bergstraße „ (Inv. 18-

0000007) und „Treppe Bergstraße“  (Inv. 18-0000042) vorgesehen. 

Diese Maßnahmen  können aus o. g. Gründen nicht realisiert werden und müssen im Haushaltpanentwurf 2015 

neu veranschlagt werden (2014 abzüglich bereits erfolgter Planungen geringerer städtischer Anteil i. H. v. 

175.333 EUR und 2015 städtischer Anteil i. H. v. 172.000 EUR).  

Da es sich bei Sanierungsgebieten um eine Gebietsförderung und nicht um eine Projektförderung handelt, ist  

ein Austausch von Maßnahmen möglich. Auch um die zu erwartenden Zinszahlungen für nicht fristgerechte 

Verwendung innerhalb der Zweimonatsfrist nach Eingang bei der Stadt Plauen so gering wie möglich zu halten, 

ist es vorgesehen, den Ausbau des ersten Bauabschnittes der Julius-Fucik-Straße  von 2015 nach 2014 

vorzuziehen. 

Für diese Maßnahme waren im bisherigen Investitionsprogramm im Jahr 2015 550.000 EUR Ausgaben und 

345.334 EUR Einnahmen (städtischer Anteil 204.666 EUR) vorgesehen. Im Jahr 2014 wurden bisher  

50.000 EUR (33.333 EUR Förderung) veranschlagt. Für die nun im Jahr 2014 zusätzlich benötigten Ausgaben 

in Höhe von 550.000 EUR ist eine Förderung in Höhe von 339.667 EUR möglich (somit insgesamt  

373.000 EUR =160 EUR/m²-angenommene Fläche mit 3.600 m²). Der nunmehr benötigte städtische Anteil  

beträgt 227.000 EUR.   

 

Die Deckung ist aus dem im Jahr 2014 nicht benötigten städtischen Anteilen für die Maßnahmen 

„Treppe Bergstraße“ und „Ausbau Bergstraße“  i. H. v. 175.333 EUR und aus im Jahr 2014 

außerplanmäßig eingegangenen Fördermitteln für bereits vorfinanzierte Ausgaben für die Straße zum 

Burgteich (Inv.19-0000052) i. H. v. 35.000 EUR möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro 550.000 

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro 339.667 

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro 210.333 

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

  

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 

N
u

m
m

er
 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

2014 +550.000 THH 8 18-0000041 

2015 -550.000 THH 8 18-0000041 

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

2014 +339.667 THH 8 18-0000041 

2015 -345.334 THH 8 18-0000041 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

_______________ _______________ 

Ralf Oberdorfer Levente Sárközy 

 

 


	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen2
	SMC_BM_VOTEXT5

